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Newsletter Sonderausgabe 

Die Reform des 

Universitätsgesetzes  

im Schatten der Pandemie 
Wie Sie alle wissen ist derzeit eine äußerst umfangreiche Reform des 

Universitätsgesetzes in Vorbereitung. Viele der Vorstellungen, die die 

Sektion IV des BMBWF versucht über diese Novelle umzusetzen, sind 

allerdings weit weg von dem was wir vom ULV unter dem Begriff 

Universität verstehen. Mit dieser Meinung sind wir offensichtlich nicht 

alleine – fast 600 (meist kritische) Stellungnahmen zum Gesetz sind trotz 

der strategisch in die Weihnachtsfeiertage gelegten Frist beim 

Ministerium eingereicht worden.  

Einige Vorstandsmitglieder haben in letzter Zeit viel Energie und Aufwand 

in die Mitarbeit an der Stellungnahme des ULV Dachverbandes zur UG 

Novelle gesteckt und auch an Vorbereitung und Sitzungen des 

Dachverbandes teilgenommen. An den Sitzungen des Dachverbandes 

nehmen neben dem Präsidium des Dachverbandes auch Vertreter aller 

Lokalverbände proportional deren Mitgliederzahl teil. Wir glauben der 

Aufwand hat sich gelohnt, und der ULV an der TU Graz hat in seiner 

Vorstandsitzung am 11.1.2021 einstimmig beschlossen, sich der 

Stellungnahme des ULV Dachverbandes anzuschließen. 

In diesem Newsletter versuchen wir eine informative Zusammenfassung 

der wichtigsten Kritikpunkte an dieser Reform zu geben. Leider haben wir 

nur sehr wenige positive Aspekte der geplanten Reform erkennen können. 

Die Zielsetzung geht in Richtung Autonomieabbau und die Gefahr einer 

Einflussnahme der Politik scheint gegeben. Zwei Stellen der Novelle 

möchte ich deshalb hervorheben: 

1) Zu den Aufgaben des Rektorates soll zukünftig – auf Wunsch des 

Ressorts nicht unbedingt der Rektoren - auch folgender Punkt zählen: 

§22 (1)12a „Erlassung von Richtlinien zur strukturellen Gestaltung von 

Curricula aufgrund der Leistungsvereinbarung nach Stellungnahme des 

Senates“, mit folgender Erläuterung: „Aus der Sicht des zuständigen 

Ressorts ist es unbefriedigend, dass Anliegen des Ressorts im Hinblick 

auf eine Steuerung zwar mit dem Rektorat vereinbart werden, der 

Senat jedoch nicht daran gebunden ist.“  

2) §109 „Kettenvertragsregelung“. Hier lehnt sowohl der Dachverband 

des ULV als auch alle Lokalverbände Rahmenbedingungen ab, die 

prekäre Anstellungsverhältnisse fördern und drängt auf eine 

frühzeitige Anstellung in unbefristeten Arbeitsverhältnissen die dem 

Angestelltengesetz entsprechen. 

Der Ministerialentwurf ist auf der Parlamentshomepage abrufbar1  
 

Wolfgang Dokonal,  

Vorsitzender des ULV an der TU Graz 

                                                           
1 Gesetzesentwurf und Stellungnahmen unter 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00079/index.shtml  

Main Player aus ULV Perspektive: 

ULV an der TU Graz: Zu den derzeitigen 

Aufgaben des Vereins gehört die Entsendung 

von Personen in universitäre Gremien, den 

Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal, 

Beratung der Mitglieder, Vernetzung des 

wissenschaftlichen Personals an der TU Graz und 

bundesweit, sowie Lobbying für Interessen des 

wissenschaftlichen Personals in Politik und 

Gesellschaft. (Vorsitzender Ass.Prof. Dr. 

Wolfgang Dokonal) 

Präsidium des ULV (ULV Dachverband): 
Ausgehend von zwei Lokalverbänden beginnt die 

Geschichte des Universitätslehrer*innen-

verbandes (ULV) im März 1956 mit der 

Gründung des österreichischen, damals so 

genannten Assistentenverbandes. Die Grund-

struktur eines Dachverbandes mit lokalen 

Verbänden auf universitärer Ebene wurde 

beibehalten. (Vorsitzender Ass.-Prof.Dr. 

Christian Cenker) 

ZA1: Der Zentralausschuss ist die 

gesamtösterreichische und direkt gewählte 

Personalvertretung der „beamteten“ 

Universitätslehrer*innen gegenüber dem 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Forschung (Vorsitzende: Ass.-Prof. DDr. 

Anneliese Legat) 

GOED-BV13: Die Gewerkschaft öffentlicher 

Dienst ist der legitimierte Verhandlungspartner 

gegenüber dem Arbeitgeber, in unserem Falle 

für alle Arbeitnehmer*innen (Beamte, AltVBs 

und neue Angestellte) und dem Verband der 

Universitäten. Die Bundesvertretung 13 vertritt 

das wissenschaftliche und künstlerische 

Personal. Die GOED hat in Sachen 

Kollektivvertrag Vorrang gegenüber gesetzlichen 

Vertretungen wie der Arbeiterkammer. 

(Vorsitzender: Ao.Univ.Prof.Dr. Martin 

Tiefenthaler) 

Sektion IV des BMBWF: Diese Sektion des 

Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft 

und Forschung ist für Universitäten und 

Fachhochschulen zuständig. (Leiter SektChef 

Mag. Elmar Pichl)  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00079/index.shtml
http://www.ulv.ac.at/doku.php?id=tug:start
https://online.tugraz.at/tug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenGruppe=3&pPersonenId=4045F6BC522E3CC4
https://online.tugraz.at/tug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenGruppe=3&pPersonenId=4045F6BC522E3CC4
http://www.ulv.ac.at/doku.php?id=start
http://www.ulv.ac.at/doku.php?id=ulv:verband:praesidium
http://www.ulv.ac.at/doku.php?id=ulv:verband:praesidium
https://www.za1.at/
https://online.uni-graz.at/kfu_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=15664F86F75D61DE&pPersonenGruppe=3
https://online.uni-graz.at/kfu_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=15664F86F75D61DE&pPersonenGruppe=3
http://131.130.33.13/goed/
http://131.130.33.13/goed/kandidaten.cfm
http://131.130.33.13/goed/kandidaten.cfm
https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/GuP.html
https://static.uni-graz.at/fileadmin/veranstaltungen/china-forum/CVs_neu/CV_Pichl_Elmar_ep_Mai_2018-_Kurzbiographie_DE.1.pdf
https://static.uni-graz.at/fileadmin/veranstaltungen/china-forum/CVs_neu/CV_Pichl_Elmar_ep_Mai_2018-_Kurzbiographie_DE.1.pdf
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Nun möchten wir über die Diskussionen und deren 

Ergebnisse berichten, an denen Vertreter des ULV 

der TU Graz beteiligt waren. 

Im Rahmen der Novelle sollen die Rechte des Senates 

stark eingeschränkt werden. Was ist der Senat? Der 

Senat der TU Graz ist neben dem Rektorat und dem 

Universitätsrat eines der 3 Leitungsorgane der 

Universität und ist ein demokratisch gewähltes Organ 

welches das wissenschaftliche Personal, das 

allgemeine Personal und die Studierenden vertritt.  

Der ULV an der TU Graz stellt die 6 Mitglieder der 

Universitätsdozent*innen und wissenschaftlichen 

Mitarbeiter*innen im Forschungs- und Lehrbetrieb. 

Zu diesen zählen auch alle an der TU Graz angestellten 

Dissertant*innen. Der Vorsitz dieser Kurie wird 

zurzeit von Dr. Helmut Woschitz geführt. Der 

Vorsitzende des ULV an der TU Graz, Ass.Prof. Dr. 

Wolfgang Dokonal ist auch 1. Stellvertreter des 

Senatsvorsitzen Univ.-Prof. Dr. Gernot Kubin, der 

ebenfalls Vorsitzender der österreichweiten 

Senatsvorsitzendenkonferenz ist. Mitglieder der 

Senatsvorsitzendenkonferenz der österreichischen 

Universitäten (SVK) sind die Vorsitzenden und 

stellvertretenden Vorsitzenden der Senate der 

öffentlichen Universitäten nach UG2002.  

In der Stellungnahme der Senatsvorsitzenden-

konferenz2 zum UG, gibt es eine ausführliche 

Präambel, die festhält, dass diese Novelle nicht 

geeignet ist die Universitäten weiter zu entwickeln. 

Basis dieser Präambel war eine lange Sitzung der SVK 

mit SektChef Mag. Pichl und Minister Univ.-Prof. Dr. 

Heinz Faßmann. Eine Verfassungsjuristin hat zu 

mehreren Texten dieser Novelle Stellung genommen, 

die ihrer Ansicht nach verfassungswidrig sind. Hier 

ergab sich der Eindruck, dass der Minister genau 

zuhörte, während SektChef Mag. Pichl meinte, die 

eigenen Verfassungsjuristen sehen das nicht so.  

Die Gliederung der Stellungnahme der SVK geht nach 

Gewichtung und nicht nach Paragrafen vor. Die 

Wiederbestellung des Rektors §23 und die 

Richtlinienkompetenz §22 stehen daher an erster 

Stelle. Bei der Wiederbestellung des Rektors soll der 

                                                           
2 Finale Stellungnahme der Senatsvorsitzendenkonferenz 
unter 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SN
ME_36024/index.shtml  
3 Finale Stellungnahme des Senates der TU Graz unter 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SN
ME_36268/index.shtml  

Senat nur mehr eine Stellungnahme abgeben dürfen. 

In §98 geht es weiters um Berufungsverfahren, im §59 

um die Mindeststudienleistung, Fristen, 

Prüfungstermine, Studierende in Kommissionen. Laut 

§42 sollen die Mitglieder des Arbeitskreises für 

Gleichbehandlungsfragen gewählt werden müssen. 

Beim §109 Kettenverträge zieht sich die SVK auf die 

Position „Gefordert ist eine Personalentwicklungs-

strategie“ zurück. Im ULV gibt es hingegen zu §109 

eine klare Forderung hin zu den in der Wirtschaft 

üblichen unbefristeten Arbeitsverhältnissen die dem 

Angestelltengesetz und der dazu ergangenen 

Rechtsprechung entsprechen. Weiters war das 

Thema Kernfach ein stark diskutiertes, da dieses v.a. 

die Curricula-Kommissionen des Senates betreffen 

wird.  

Diese Themen wurden auch in der Stellungnahme 

des Senates der TU Graz3 diskutiert, allerdings 

wurden nicht alle Punkte in die Stellungnahme des 

Senates der TU Graz übernommen, sondern teilweise 

in die Stellungnahme des SKV verschoben. Der Senat 

der TU Graz verweist dann auf diese. Interessant ist, 

dass das Problem des §22(1)12a auch in der 

Stellungnahme des Rektorates der TU Graz4 

besprochen und abgelehnt wird. 

Nun wollen wir uns der Stellungnahme des ULV 

Dachverbandes5 widmen, die in zwei Sitzungen vor 

und nach den Weihnachtsfeiertagen erarbeitet 

wurde. Diese geht durch die einzelnen Paragraphen 

in ihrer Reihenfolge (nicht gewichtet) und beginnt 

somit mit dem Thema Evaluierung. Hier wird 

klargestellt, dass die Evaluierung sich nur auf 

Curricula und nicht die Lehrenden beziehen darf. 

Interuniversitäre Organisationseinheiten werden 

prinzipiell begrüßt, aber arbeitsrechtliche Probleme 

müssen berücksichtigt werden. (wichtige Fragen: 

Arbeitnehmerschutz? Betriebsräte? Fürsorge-

pflicht?). Ein ähnlicher Punkt blieb auch in der 

Stellungnahme des Senates der TU Graz, da wir im 

Bereich NAWI viel Erfahrung haben und diese in die 

Senatsstellungnahme einbringen konnten. Wie in 

vielen anderen Positionen, zeigt sich in allen 

Stellungnahmen auch hier, dass die Diversität der an 

4 Stellungnahme des Rektorates der TU Graz unter 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SN
ME_36065/index.shtml  
5 Finale Stellungnahme des ULV Dachverbandes im Anhang 
und unter 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SN
ME_35892/index.shtml  

https://www.tugraz.at/tu-graz/organisationsstruktur/senat-der-tu-graz/#c61253
https://online.tugraz.at/tug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=F08F3EF3E61FB8A0&pPersonenGruppe=3
https://online.tugraz.at/tug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenGruppe=3&pPersonenId=4045F6BC522E3CC4
https://online.tugraz.at/tug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenGruppe=3&pPersonenId=4045F6BC522E3CC4
https://online.tugraz.at/tug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=AFEF405D3DCDE9A6&pPersonenGruppe=3
https://www.tugraz.at/tu-graz/services/news-stories/medienservice/einzelansicht/article/senatsvorsitzende-aller-oesterreichischen-universitaeten-waehlen-neuen-sprecher/
https://www.tugraz.at/tu-graz/services/news-stories/medienservice/einzelansicht/article/senatsvorsitzende-aller-oesterreichischen-universitaeten-waehlen-neuen-sprecher/
https://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte-2016/data/uploads/Universitaet/Senat/SenatsvorsitzendeKonf.pdf
https://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte-2016/data/uploads/Universitaet/Senat/SenatsvorsitzendeKonf.pdf
https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_02975/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_02975/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36024/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36024/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36268/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36268/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36065/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36065/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_35892/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_35892/index.shtml
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Universitäten vertretenen Fachrichtungen (Medizin, 

Technik, Recht, Kunst etc.) eine einheitliche 

gesetzliche Regelung erschwert. 

Der ULV Dachverband reagiert ausführlich auf §21 

Universitätsrat. Hier wird betont, dass bei einer 

Privatuniversität der Betriebsrat Mitglied des 

Universitätsrates ist!  

Ein weiterer, wesentlicher Knackpunkt ist der §22 

Hier geht es um die Richtlinienkompetenz und das 

Initiativrecht des Rektors. Das Durchgriffsrecht der 

Ministerien (auch Finanzministerium) auf die 

Studienpläne wird ebenfalls mit §22(1)12a6. 

eingerichtet. Dieser Einfluss wird in den 

Erläuterungen sogar schriftlich betont7. Hier kam es in 

der Sitzung des ULV Dachverbandes (wie üblich das 

Präsidium des ULV gemeinsam mit Vertretern aller 

Lokalverbänden) am 11.12.2020 zuerst zu einem Fact 

Finding. Dort konnte die Vorsitzende des Zentral-

auschusses und stv. Vorsitzende des ULV 

Dachverbandes, Ass.-Prof. DDr. Anneliese Legat, zum 

ersten Mal über das Problem „strukturiertes 

Doktorat“ und „Master für alle“ informiert werden. 

Ein von ihr kontaktierter Verfassungsjurist wies 

darauf hin, dass der Gesetzesentwurf in seiner 

Gesamtheit Probleme mit der Verfassung habe, es 

können aber nur einzelne Paragrafen vor den 

Verfassungsgerichtshof gebracht werden. Dies 

erschwert eine Klage, da die einzelnen Paragrafen für 

sich betrachtet kein Problem darstellen. Die Kritik an 

dieser „Umgehungskonstruktion“ wurde dann bis zur 

zweiten Sitzung des ULV Dachverbandes am 8. und 

9.1.2021 in den Text der Stellungnahme 

eingearbeitet, ebenso wie in die Stellungnahme des 

Zentralausschusses für die Universitätslehrer8. 

Bezüglich des Initiativrechts besteht seitens des ULV 

an der TU Graz kein Problem, solange der Senat 

einbezogen wird. „Der Rektor darf vorschlagen!“.  

                                                           
6 „§22(1)12a: Erlassung von Richtlinien zur strukturellen 
Gestaltung von Curricula aufgrund der 
Leistungsvereinbarung nach Stellungnahme des Senates;“ 
Entwurf UG2002 i.d.F. 2021 
7 „Aus der Sicht des zuständigen Ressorts ist es 
unbefriedigend, dass Anliegen des Ressorts im Hinblick auf 
eine Steuerung zwar mit dem Rektorat vereinbart werden, 
der Senat jedoch nicht daran gebunden ist.“ Erläuterungen 
zu §22 Abs.1 Z 12a, Entwurf UG2002 i.d.F. 2021 
8 Finale Stellungnahme des Zentralauschusses unter 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SN
ME_36271/index.shtml  
9 „§109(3) Unbeschadet der zulässigen Gesamtdauer finden 
Arbeitsverhältnisse, die ausschließlich zur Durchführung 
von Projekten gemäß §§ 26 und 27 abgeschlossen werden, 

Bei dieser zweiten Sitzung des ULV Dachverbandes 

brachte der ULV an der TU Graz den Vorschlag ein, in 

dieser Sache des §22(1)12a den Minister direkt 

anzusprechen, da zu befürchten ist, dass dieser sich 

nicht alle Stellungnahmen im Detail durchlesen wird 

können und zudem von der Pandemie abgelenkt sein 

könnte. Ein Anschreiben an den Minister seitens des 

Vorsitzenden des ULV-TU Graz ist vom 

Dachverbandes begrüßt worden. Weiters wurde 

bereits in der ersten Sitzung am 11.12.2020 von 

unserer Seite (ULV an der TU Graz) auf den §109 

Kettenverträge hingewiesen, der für uns aufgrund der 

vielen Projektverträge auch ein sehr großes Problem 

darstellt. Hier sieht der Gesetzesentwurf 

Kettenverträge9 ohne Berücksichtigung der 4 Jahre 

eines Doktoratsstudiums10 vor. Diesbezüglich 

bereitete der Pressesprecher des ULV Dachverbandes 

und stv. Vorsitzende der BV13, Dr. Stefan Schön einen 

eleganten Text sowohl für die Stellungnahme des ULV 

Dachverbandes, als auch für die Presseaussendung 

des ULV Dachverbandes11 vor, die beide sehr kritisch 

zu bewertenden Stellen der Reform, den 

Autonomieverlust durch §22 und die 

Kettenvertragsreglung §109 hervorhebt.  

Nun aber zurück zu den weiteren Diskussionen um die 

Stellungnahme des ULV Dachverbandes:  

Dabei ging es auch um die Wiederwahl des Rektors. 

Hier soll nur mehr der Unirat über die Wiederwahl 

entscheiden. Einzelne Problemgeschichten an 

Universitäten waren hierfür der Grund. Hier hat das 

Ressort Angst, dass reformwillige Rektoren die 

Unterstützung der Senate nach vier Jahren verlieren. 

Alle Teilnehmer der Sitzung des ULV Dachverbandes 

sind jedoch der Meinung, dass Einzelfälle nicht zur 

Vorverurteilung aller Universitäten führen dürfen.  

Der ULV Dachverband tritt eher für eine 

Beschränkung der Funktionsperiode ein, als für eine 

Altersgrenze. Hier meinte der ULV an der Universität 

bei der Feststellung der höchstzulässigen Anzahl von 
befristeten Arbeitsverhältnissen keine Berücksichtigung.“ 
10 „§109(6) Arbeitsverhältnisse, die auch den Abschluss 
eines Doktoratsstudiums zum Inhalt haben, bleiben bis zum 
Ausmaß von bis zu vier Jahren unberücksichtigt. Weiters 
unberücksichtigt bleiben Arbeitsverhältnisse als 
studentische Mitarbeiterin oder als studentischer 
Mitarbeiter. 
11 Presseaussendung des ULV Dachverbandes unter 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210115_OT
S0014/der-ulv-zur-novelle-des-universitaetsgesetzes  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36271/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36271/index.shtml
http://www.stefanschoen.net/
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210115_OTS0014/der-ulv-zur-novelle-des-universitaetsgesetzes
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210115_OTS0014/der-ulv-zur-novelle-des-universitaetsgesetzes
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Innsbruck, dass ein guter Rektor auch 20 Jahre lang 

aktiv sein, die TU Wien warnte hingegen vor 

Netzwerken als Garantie für die Wiederwahlen. Eine 

Abstimmung im Dachverband ergab eine 

Beschränkung auf drei Perioden, aber eine Ablehnung 

der 70 Jahre Grenze.  

Die Findungskommission für die Wahl des Rektors 

(5er Kommission) wurde sowohl vom ULV 

Dachverband als auch von der SVK kritisiert. Als 

Zünglein an der Waage wollte das Ministerium einen 

Personalberater nehmen. 4 Personen (2 Senat, 2 

Universitätsrat) wären noch sinnnvoll. Alternativ 

könnte aus Sicht des ULV Dachverbandes bei einer 

großen Findungskommission auf Frauen und/oder 

wissenschaftliche Mitarbeiter ohne Lehrbefugnis 

mehr Rücksicht bei der Zusammensetzung der 

Kommission genommen werden. Allerdings wird der 

Findungsvorgang mit größer werdender 

Findungskommission immer komplizierter. Eine 

qualifizierte Mehrheit muss daher in so einem Fall für 

die Beschlussfassung reichen. Solange der Senat über 

den Vorschlag (mit)entscheidet ist aus der Sicht des 

ULV die Findungskommission kein Problem.  

Die Distanzwahl in den Gremien ist eine Anpassung an 

die aktuelle COVID Situation.  

Der ULV Dachverband lehnt es ab, dass Mitglieder des 

Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen nicht 

mehr Mitglieder des Senats sein dürfen. Gleiches 

steht auch in der Stellungnahme des Senates an der 

TU Graz.  

Bezüglich des Studienrechts wurde auch über das 

kombinierte Doktorat/Masterstudium diskutiert. Hier 

scheint es schon so zu sein, dass man auch mit Master 

abschließen kann, wenn das Ziel eines Doktorates 

nicht erreicht werden kann. Interesse weckt der 

britische Vorstoß nach dem Brexit Bachelor- und 

Masterstudien zu kombinieren, also zu unserem alten 

Diplomstudium zurückzukehren und somit den 

Bologna Prozess zu hinterfragen.  

Nicht nur bezüglich der Übergangsfristen ist vieles im 

Entwurf nicht geregelt, insbesondere §54f Studien im 

Ausland wird uns arbeitsrechtlich stark betreffen.  

Der ULV Dachverband kommt zum Schluss, dass die 

Rechte und Pflichten der Studierenden bereits im §1 

UG beschrieben sind und daher nicht weiter erläutert 

werden müssen. Das rasche Studium ist zudem 

überhaupt kein hohes Gut. Laut der Meinung des ULV 

                                                           
12 Finale Stellungnahme der BV13 unter 

Dachverbandes ist Qualität und „rasches“ Studium 

zwei unterschiedliche Dinge. Die Uni Wien hatte 

bereits bisher ein Punktesystem für die Anmeldungen 

in sehr überladene Lehrveranstaltungen. Nun wird 

vorgesehen, dass besonders schnell Studierende 

bevorzugt in Labore etc. kommen sollen. Für den ULV 

Dachverband ist eine solche Vorgangsweise aber 

nicht die Lösung des Problems überlaufener Studien.  

Weiters ist im Gesetzesentwurf vorgesehen, dass 

Studierende eine bestimmte Anzahl an ECTS haben 

müssen um in Kollegialorganen mitwirken zu dürfen. 

Der ULV Dachverband findet, dass das jede Uni selbst 

entscheiden sollte.  

Im Abschnitt Mindeststudienleistung wird der 

Vermerk „Personen mit Mehrfachstudien, 

berufstätige Studierende, Studierende mit 

Betreuungspflichten, Personen mit alternativen 

Karrierewegen, Studierende aus bildungsfernen 

Schichten (soziale Durchlässigkeit) etc. wären massiv 

benachteiligt“ in der Stellungnahme des ULV 

Dachverbandes begrüßt. Die Sitzung des 

Dachverbandes nach Weihnachten konnte nicht wie 

ursprünglich geplant am Freitag 8.1.2021 

abgeschlossen werden sondern musste am Samstag 

9.1.2021 weiter geführt werden, da genau diese 

Dinge (erfolgreich studieren, Kettenverträge etc.) an 

jeder Universität zum Teil komplett anders 

wahrgenommen werden. Was die eine Universität als 

gutes Beispiel gelobt hat, war für eine andere 

Universität ein Katastrophe. Hier kam die ganze 

Diversität der Fachrichtungen zur Geltung. Aus 

diesem Grund wollte der Dachverband auch die 

Stellungnahme der BV1312 zur Reparatur des §109 

Kettenverträge nicht übernehmen. Man kann auch 

hier nicht für Projektmitarbeiter und Uniangestellte 

im Gesetz differenzieren, weil einer Uni sicher nicht 

passt, was einer anderen Uni gerecht wird.  

Der ULV an der TU Graz ist überzeugt, dass die 

Bestrebung ein qualitätsvolles Studium anzubieten 

ein längerfristiges Ziel aller Universitäten sein muss. 

Das ist auch Tradition des ULV an der TU Graz. Hier 

spielt hinein, dass es in Medizin, Kunst und Technik 

unterschiedliche Traditionen und Aspekte gibt. Der 

ULV will Universität und nicht Schule, was von der 

Sektion IV des Ministeriums anders gesehen wird. Der 

frühere Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner 

(ab Dez.2013; damals auch Wirtschaftsminister) hat 

bereits beim Entwurf zum UG 2002 die Umgestaltung 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SN
ME_35840/index.shtml  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_35840/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_35840/index.shtml
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der Universitäten zu Fachhochschulen gefordert13. 

Mit diesem Hintergrund und dem vorliegendem 

Entwurf der Sektion IV zur Reform des UG erklärt sich 

vermutlich auch die äußerst positive aktuelle 

Stellungnahme der WKÖ14. Der Pressesprecher des 

ULV Dachverbandes, Dr. Stefan Schön schreibt hierzu 

in seiner Presseaussendung von „anachronistischen 

Einzelinteressen“. 

Ebenfalls diskutiert wird die 10-Jahressperre von 

Studierenden, die de facto eine lebenslange Sperre 

ist. Auch über Unterstützungsleistungen seitens der 

Universität wurde eingehend gesprochen. Hier ist zu 

befürchten, dass die Verbindlichkeit der Universität 

auf die Lehrenden abgewälzt wird. Im Senat der TU 

Graz wurde dieses Thema auch besprochen, 

allerdings eher in Hinsicht auf Probleme bei der 

Umsetzung. 

Die Schwierigkeiten der Zulassungsbestimmungen 

wurden auch angesprochen. Der Entwurf plant die 

Zulassungsbestimmungen so zu gestalten, dass man 

möglichst rasch studieren kann und auch bestimmte 

Fristen umgehen kann. Hier wird seitens des ULV 

Dachverbandes durch die komplexe Organisation 

eher mit Verzögerungen des Studiums gerechnet. 

Vor allem die Kunstuniversitäten beschwerten sich, 

dass die geplante Beurlaubung ihr gesamtes System 

zerstört, weil diese vor dem Studienabschluss ein 

Semester oder ein Jahr in einem Orchester spielen 

müssen. Das würde durch die Reform unmöglich.  

Bei der Nichtigkeit von Beurteilungen ist interessant, 

dass Plagiate zwar verboten sind, unerlaubte 

Hilfsmittel aber kein Thema mehr sind.  

Bei den Prüfungsterminen soll es nur mehr 2 

Prüfungen pro Semester geben. Hier gibt es viele 

Argumente dafür und dagegen. Einerseits weniger 

Arbeit für die Prüfer, andererseits werden bei 

weniger Terminen größere Räume benötigt. Auch 

hier sieht z.B. die kleine Montanuni das Problem 

anders als die unglaublich große Universität Wien. Bei 

zwei Terminen kann es daher an großen Universitäten 

Probleme geben die Prüfung abzunehmen. An der TU 

Graz hingegen werden für die teilweise sehr beliebten 

VU oft nur ein oder zwei Termine angeboten.  

In §76 wird die digitale Prüfung der Präsenzprüfung 

gleichsetzt, insbesondere aufgrund der Erläuterungen 

                                                           
13 Stellungnahme der Wirtschaftskammer zum 
Universitätsgesetz 2002, April 2002 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXI/SNME/SNM
E_05684/index.shtml  

hierzu. Daher wurde die Arbeitsgruppe virtuelle Lehre 

an der TU Graz vorerst ausgesetzt, da unklar ist was 

kommen wird. Insbesondere befürchtet hier der 

Senat der TU Graz, dass es seitens der Lehrenden 

nicht mehr erforderlich sein könnte die Curricula 

Kommissionen mit der möglicherweise 

unkontrollierten Umstellung auf digitale Lehre zu 

befassen.  

Die Anerkennung von ECTS aus beruflicher Tätigkeit 

sind für den ULV Dachverband zu hoch bemessen. 

Bei Berufungsverfahren kann es Probleme geben, da 

der Rektor auch unqualifizierte Personen kurzfristig 

„einschleusen“ könnte. Er wird aber auch bei keinem 

Zustandekommen einer Entscheidung der 

Kommission selber entscheiden dürfen. Auch hier ist 

der ULV Dachverband dagegen, da ja im Gegensatz 

dazu auch die Kommission nachnominieren könnte. 

Hier hat man generell den Eindruck, dass die 

Autonomie der Universitäten zumindestens 

„reduziert“ werden soll. Die SVK hat die Kritik am 

Berufungsverfahren als sehr wichtig eingestuft, da 

der Rektor sich über die Kommission hinwegsetzen 

kann.  

Auch der Berufungsbeauftragte wird als zusätzliche 

Verwaltungsstelle vom ULV Dachverband abgelehnt. 

Zuletzt noch einmal der §109 Kettenverträge. Dieser 

wurde im ULV Dachverband sehr, sehr lange 

diskutiert. Die BV13 versuchte diese Novelle mit 

Gegenvorschlägen zu entschärfen - in Richtung der 

Beschränkung von Kettenverträgen. Der 

Dachverband hingegen kam in seiner Sitzung 8.-

9.1.2021 zum Schluss, dass der ULV eine radikalere 

Stellungnahme benötigt. Diese Forderung nach 

grundlegendem Umdenken, die auch vom ULV an der 

TU Graz gestellt wurde, ist dann von Dr. Stefan Schön 

exzellent ausformuliert worden. Im Grunde 

genommen wird darauf hingewiesen, dass wir 

arbeitsrechtlich nicht anders dastehen als andere 

Forschungseinrichtungen auch: 

„Dabei wird geflissentlich übersehen, dass der 

überwiegende Teil von Ausnahmeregelungen für das 

angebliche Erfordernis zulässiger Vertragsketten 

ungerechtfertigt ist, zumal andere Einrichtungen des 

tertiären Bildungssektors und Forschungseinrichtungen 

mit den üblichen arbeitsrechtlichen Instrumenten 

problemlos zurechtkommen.“ (Stellungnahme ULV 

Dachverband zu §109) 

14 Finale Stellungnahme der Wirtschaftskammer unter 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SN
ME_36401/index.shtml  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXI/SNME/SNME_05684/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXI/SNME/SNME_05684/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36401/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36401/index.shtml
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Obwohl uns allen klar ist, dass dieser Vorschlag 

vorerst wenig Gehör finden wird, mussten wir als 

Verband hier klar Position beziehen. In der Diskussion 

in der Dachverbandssitzung wurden Beispiele 

genannt, in denen Kündigungen unbefristeter 

Verträge an Universitäten problemlos erfolgten, 

nachdem die Projektgeldmittel für die Stellen 

versiegten. Es wurde aber auch klar festgestellt, dass 

viele junge Kolleg*innen befristete (Ketten)verträge 

begrüßen, da es in jungen Jahren doch die Sicherheit 

gibt, nicht nach wenigen Monaten aus Geldmangel 

aus einem unbefristeten Vertrag gekündigt zu 

werden. Jedoch erlaubt und befristet der Entwurf 

Kettenverträge bis zu 12 Jahren (die ersten 4 Jahre 

Dissertation werden nicht in die 6+2 Jahre 

eingerechnet). Nach 12 Jahren bewegen sich 

allerdings viele bereits auf den 40er zu, an dem man 

bereits eine Karriere in der Industrie gemacht haben 

sollte. Der ULV Dachverband und alle Lokalverbände 

fordern hier eine radikale Systemumstellung.  

Und nun kurz zur Gesamtstellungnahme des ULV 

Dachverbandes. An den Sitzungen des 

Dachverbandes nehmen neben dem Präsidium auch 

die Vertreter der Lokalverbände teil. Daher wurde in 

der Sitzung des ULV Dachverbandes am 8. und 

9.1.2021 eine Stellungnahme ausgearbeitet die von 

allen Lokalverbänden mitgetragen wird. Während der 

Innsbrucker Lokalverband15 eine Präambel verfasste, 

hat der Lokalverband des ULV an der TU Graz in 

seiner Vorstandsitzung am 11.1.2021 beschlossen, 

sich ohne Präambel der Stellungnahme des ULV 

Dachverbandes anzuschließen um deutlich Einheit zu 

zeigen16.  

Weiters hat der Vorstand des ULV an der TU Graz am 

11.1.2021 ein Schreiben an den Minister durch 

seinen Vorsitzenden befürwortet. In diesem 

Schreiben wird versucht in pointierter Weise auf den 

Verlust der Autonomie und den Konsequenzen durch 

den neuen §22(1)12a hinzuweisen. Dieser Aktion 

haben sich der Senatsvorsitzende Univ.-Prof. Dr. 

Gernot Kubin und der Vorsitzende des UPV an der TU 

Graz, Univ.-Prof. Dr. Gottfried Mauerhofer beteiligt. 

Letzterer, da die Stellungnahme des UPV17 in Bezug 

auf §22(1)12a ebenfalls eine Streichung dieses 

Absatzes verlangt. Unser Rektor wurde über diese 

Aktion auch im Sinne der 2018 abgeschlossenen 

                                                           
15 Finale Stellungnahme des ULV Innsbruck unter: 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SN
ME_36257/index.shtml  
16 Im Anhang und unter: 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SN
ME_36310/index.shtml  

Vereinbarung zwischen TU Graz und ULV an der TU 

Graz vorab informiert.  

Der Text dieses Schreibens an den Minister ging auf 

eine „kapazitätsorientierte, studierendenbezogene 

Universitätsfinanzierung“ und das Thema der 

„Strukturierten Studien“ ein. Technische Begriffe die 

das BMBWF auf der Homepage und das BMF bereits 

der Hochschulraumstrukturmittel-Verordnung 

(HSRSMV)  2012-2018 verwendet hat. So wurde zum 

Beispiel das strukturierte Doktorat in den 

Erläuterungen zur Hochschulraumstrukturmittel-

Verordnung (HSRSMV) §2 eingeführt. Der durch den 

§22(1)12a verursachte Autonomieverlust würde 

zudem zu einer Angleichung der Universitäten an die 

Fachhochschulen führen (vgl. den Fachhochschul-

entwicklungsplan des BMBWF Sektion IV). In 

Deutschland hat ein solches Durchgriffsrecht der 

Ministerien auf die Struktur der Studien zu einem 

Numerus Clausus für Masterstudien geführt. Dies, da 

nach Ansicht einiger deutscher Bundesländer der 

Bachelor bereits das Recht auf freie Bildung erfüllt 

und ein gewisser Prozentsatz an Bachelorabsolventen 

(„nur die Besten der Besten“) einen Masterstudien-

platz erhält. Zum Beispiel an der Freien Universität 

Berlin. Eine Aktion „Master für alle“ blieb bis heute 

erfolglos.  

Die Antwort des Ministers auf dieses Schreiben war 

durchaus positiv, und der Minister sagte eine 

eingehende Prüfung der Maßnahmenvorschläge zu. 

Die weiteren Entwicklungen werden von unserem 

Lokalverband, aber auch dem Dachverband 

aufmerksam verfolgt werden.  

 

Wolfgang Dokonal 

Vorsitzender des ULV an der TU Graz 

Jakob Woisetschläger 

Schriftführer im Vorstand des ULV an der TU Graz 

 

  

17 Stellungnahme des UP unter 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNM
E/SNME_36255/index.shtml  

https://www.upv.ac.at/upv-technische-universitaet-graz/
https://www.upv.ac.at/upv-technische-universitaet-graz/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36257/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36257/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36310/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36310/index.shtml
http://www.ulv.ac.at/lib/exe/fetch.php?media=tug:dievereinbarung.jpg
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Steuerungsinstrumente/Universit%C3%A4tsfinanzierung.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Steuerungsinstrumente/Universit%C3%A4tsfinanzierung.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Begut/BEGUT_COO_2026_100_2_1093000/COO_2026_100_2_1094995.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Begut/BEGUT_COO_2026_100_2_1093000/COO_2026_100_2_1094995.html
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c3527ba6-1b00-4557-9139-e848a350eee8/Fachhochschulentwicklungs-%20und%20Finanzierungsplan%202018_19%E2%80%932022_23%20(PDF,%20542%20KB).pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c3527ba6-1b00-4557-9139-e848a350eee8/Fachhochschulentwicklungs-%20und%20Finanzierungsplan%202018_19%E2%80%932022_23%20(PDF,%20542%20KB).pdf
https://www.fu-berlin.de/studium/docs/DOC/nc_master.pdf
https://www.fu-berlin.de/studium/docs/DOC/nc_master.pdf
https://webmoritz.de/2009/07/18/petition-an-den-bundestag-master-fur-alle/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36255/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_36255/index.shtml
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ANHANG 1: Stellungnahme des Vorsitzenden 
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ANHANG 2: Stellungnahme des ULV Dachverbandes 
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